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Wichtige Bestimmungen zur Arbeitszeit 
 
Freizeit (OR Art. 329) 
 

 Jede Woche einen freien Tag, 
in der Regel den Sonntag 
oder einen vollen Werktag. 

 Unter besonderen Umständen 
mit Zustimmung des Ange-
stellten ausnahmsweise meh-
rere freie Tage zusammen-
hängend oder statt eines frei-
en Tags zwei freie Halbtage. 

 
Abendarbeit (ArG 10) 

 Von 20 Uhr bis 23 Uhr. 

 Bewilligungsfrei, kann vom 

Arbeitgeber nach Anhörung 
der Arbeitnehmervertretung 

im Betrieb oder, wo eine sol-
chen nicht besteht, der be-

troffenen Arbeitnehmer einge-

führt werden. 

 
Ruhezeiten (ArG Art. 15a) 
 Tägliche Ruhezeit von min-

destens elf aufeinander fol-

genden Stunden, für erwach-
sene Arbeitnehmer einmal in 

der Woche Herabsetzung bis 
auf acht Stunden möglich, so-

fern die Dauer von elf Stun-

den im Durchschnitt von zwei 
Wochen eingehalten wird. 

 Ruhezeiten dürfen nicht 

durch Geldleistungen oder 

andere Vergünstigungen ab-
gegolten werden, ausser bei 

Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses (ArG Art.22). 
 

Nachtarbeit (ArG Art. 17) 
 Tägliche Arbeitszeit von 

höchstens neun Stunden in-

nerhalb eines Zeitraums von 

zehn Stunden mit Einschluss 
der Pausen. 

 Bei Beschäftigung in höchs-
tens drei von sieben aufei-

nander folgenden Nächten 
darf die tägliche Arbeitszeit im 

Prinzip zehn Stunden betra-
gen, mit Einschluss der Pau-

sen innerhalb eines Zeitraums 

von zwölf Stunden. 

Wöchentliche Höchstarbeitszeit 
nach ArG Art. 9 

 45 Stunden für Arbeitnehmer 
in industriellen Betrieben so-
wie für Büropersonal, techni-
sche und andere Angestellte, 
mit Einschluss des Verkaufs-
personals in Grossbetrieben 
des Detailhandels. 

 50 Stunden für alle übrigen 
Arbeitnehmer. 

 
Überzeit (ArG Art. 12) 

Die wöchentliche Höchstarbeitszeit 

darf ausnahmsweise überschritten 
werden wegen: 

 Dringlichkeit der Arbeit oder 

ausserordentlichen 
Abeitsandrangs oder für In-

ventaraufnahmen, Rech-

nungsabschlüsse und Liquida-
tionsarbeiten. 

 Vermeiden/Beseitigen von 

Betriebsstörungen, soweit 
dem Arbeitgeber nicht andere 

Vorkehrungen zugemutet 

werden können. 

 Für einzelne Angestellte nicht 

mehr als zwei Stunden Über-
zeit im Tag. 

 
Die Überzeit darf im Kalenderjahr 

nicht mehr betragen als: 
 170 Stunden für Arbeitnehmer 

mit einer wöchentlichen 

Höchstarbeitszeit von 45 

Stunden. 
 140 Stunden für Arbeitnehmer 

mit einer wöchentlichen 

Höchstarbeitszeit von 50 
Stunden. 

 

Tagesarbeit (ArG Art. 10) 
 Von 6 Uhr bis 20 Uhr. 

 Kann zwischen 5 Uhr und 

24Uhr anders festgelegt wer-

den bei Zustimmung der Ar-
beitnehmervertretung im Be-

trieb oder der Mehrheit der 
betroffenen Angestellten. 

Tagesarbeit des einzelnen Ange-

stellten 14 Stunden einschl. Pau-
sen und Überzeit. 

Pausen (ArG Art. 15 und 15a) 



 Eine Viertelstunde bei einer 

täglichen Arbeitszeit von mehr 

als fünfeinhalb Stunden. 

 Eine halbe Stunde bei einer 

täglichen Arbeitszeit von mehr 
als sieben Stunden. 

 Eine Stunde bei einer täglichen 

Arbeitszeit von mehr als neun 
Stunden. 

 Pausen gelten als Arbeitszeit, 
wenn die Arbeitnehmer ihren 

Arbeitsplatz nicht verlassen  
dürfen. 

 

Sonntagsarbeit (ArG Art. 18, 
19 und 20) 

 Bewilligung notwendig. 

 Dauernde oder regelmässig 

wiederkehrende Sonntagsar-
beit wird bewilligt, sofern sie 

aus technischen oder wirt-

schaftlichen Gründen unent-
behrlich ist.  

 Vorübergehende Sonntagsar-

beit wird bewilligt, sofern ein 
dringendes Bedürfnis nachge-

wiesen wird. Dem Arbeitneh-
mer ist ein Lohnzuschlag von 

50% zu bezahlen. 

 Der Arbeitgeber darf den Ar-

beitnehmer ohne dessen Ein-
verständnis nicht zu Sonntags-

arbeit heranziehen. 
 Detailierte Vorschriften findet 

man in ArG Art. 20. 

 Freier Halbtag einmal pro Wo-

che bei wöchentlicher Arbeits-

zeit von mehr als fünf Tagen 
(ArG Art. 21) 
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